
S A T Z U N G 

der Gemeinde Perl über die Einteilung des Gemeindegebietes in 

Gemeindebezirke (Ortsteile) und Festlegung der Zahl der Mitglieder der 

Ortsräte vom 15. Dezember 1992 

 

 

 

 

§ 1 

Gemeindebezirke 
 

Das Gebiet der Gemeinde Perl wird in folgende Gemeindebezirke (Ortsteile) eingeteilt: 

 

  1. Gemeindebezirk Besch 

  2. Gemeindebezirk Borg 

  3. Gemeindebezirk Büschdorf 

  4. Gemeindebezirk Eft-Hellendorf 

  5. Gemeindebezirk Nennig 

  6. Gemeindebezirk Oberleuken/Keßlingen/Münzingen 

  7. Gemeindebezirk Oberperl 

  8. Gemeindebezirk Perl 

9. Gemeindebezirk Sehndorf 

10. Gemeindebezirk Sinz 

11. Gemeindebezirk Tettingen-Butzdorf/Wochern 

 

 

 

§ 2 

Ortsräte 
 

Die Zahl der Mitglieder der Ortsräte der in § 1 bezeichneten Gemeindebezirke beträgt jeweils neun. 

 

 

 

§ 3 

Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt mit Beginn der Amtszeit des Gemeinderates der 5. Legislaturperiode nach der 

Gebiets- und Verwaltungsreform 1974 in Kraft. 

 

Die Satzung der Gemeinde Perl über die Einteilung des Gemeindegebietes in Gemeindebezirke 

(Ortsteile) und die Festlegung der Zahl der Mitglieder der Ortsräte vom 31. Januar 1974 tritt zu dem 

in Satz 1 bezeichneten Zeitpunkt außer Kraft. 

 

 

 

Perl, den 15. Dezember 1992      Der Bürgermeister 


	Perl, den 15. Dezember 1992      Der Bürgermeister

